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Bundesratsbeschluss  
über die Allgemeinverbindlicherklärung  
des Gesamtarbeitsvertrages für das schweizerische  
Coiffeurgewerbe 

vom 27. April 2010 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 7 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 19561 über 
die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, 
beschliesst: 

Art. 1 
Die in der Beilage wiedergegebenen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages 
(GAV) vom 7. Juli 2009 für das schweizerische Coiffeurgewerbe werden allgemein-
verbindlich erklärt2. 

Art. 2 
1 Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für die ganze Schweiz. 
2 Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen gelten für die Arbeitgeber des 
Coiffeurgewerbes und die gelernten und angelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, soweit Dienstleistungen gegen Entgelt für Dritte erbracht werden. Ausge-
nommen sind Lehrlinge und Anlehrlinge im Sinne der Bundesgesetzgebung über die 
Berufsbildung. Ebenfalls ausgenommen sind Personen, die nicht regelmässig, son-
dern von Fall zu Fall auf Abruf in einem Salon arbeiten. 
3 Bei nachgewiesen beschränkter Arbeitsfähigkeit geistig oder körperlich Behinder-
ter kann die Paritätische Landeskommission (Art. 49) auf Gesuch hin Ausnahmen 
von Mindestbestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages bewilligen. 

Art. 3 
Über den Einzug und die Verwendung der Vollzugskostenbeiträge (Art. 52) sind der 
Direktion für Arbeit des SECO alljährlich eine Abrechnung sowie das Budget für 
die nächste Geschäftsperiode zuzustellen. Der Abrechnung ist überdies der Bericht 
einer anerkannten Revisionsstelle beizulegen. Die Führung der entsprechenden 
Kassen muss nach den von der Direktion für Arbeit aufgestellten Grundsätzen 
erfolgen und muss über das Ende der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) hinaus 
fortgesetzt werden, soweit es die Erledigung pendenter oder anderer Fälle erfordert, 
die in die Geltungszeit der AVE fallen. Die Direktion für Arbeit kann weitere Aus-
  

  
1 SR 221.215.311 
2 Separatabzüge der Allgemeinverbindlicherklärung können beim BBL,  

Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, bezogen werden. 
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künfte und Unterlagen zur Einsichtnahme verlangen sowie auf Kosten der Vertrags-
parteien Überprüfungen vornehmen lassen. 

Art. 4 
Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2010 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2012. 

27. April 2010 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

 Der Vizepräsident: Moritz Leuenberger 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 

 


